
Ihr Kind hat Probleme 
im Rechtschreiben? 

Hilfe leisten die 
Mannheimer Rechtschreibschulen 

 
 

 
 
 
 

Die Mannheimer Rechtschreibschulen sind eine Einrichtung des Staatlichen Schulamtes 
Mannheim für Schülerinnen und Schüler aus Klasse 3 und 4. 
 
Wir fördern Schülerinnen und Schüler, 

 deren Rechtschreibleistungen dauerhaft unter „ausreichend“ sind, 
 die in normierten Rechtschreibtests als förderbedürftig aufgefallen sind, 
 die an ihrer Stammschule nicht ausreichend gefördert werden können. 

 
Unser Ziel 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben am Ende der Fördermaßnahme durch die 
Rechtschreibschule eine ausreichende Schreibsicherheit entwickelt. Sie sind in der Lage, 
Rechtschreibhilfen anzuwenden. 
Durch die Erfolgserlebnisse wird ihr Selbstbewusstsein gestärkt und ihr Selbstkonzept 
positiv verändert. 
 
Unser Konzept 
 
Systematischer Aufbau der Rechtschreibsicherheit von der lautgetreuen Rechtschreibung 
zur Orthographie. 
 
Bausteine der Förderung 
 

 Sprechbegleitendes Schreiben trägt zu flüssigem und fehlerfreiem Schreiben bei. 
 Förderung nach Fehlerschwerpunkten, z.B. Schreiben lautgetreuer Wörter mit 

Hilfe des synchronen Sprechsschwingens und Sprechschreibens und Groß- und 
Kleinschreibung. 

 Konzentrations- und Entspannungsübungen 
 
Organisation  
 

 Die Förderung im Rechtschreiben erfolgt für die Dauer eines halben Jahres.  
 Sie findet in einer Lerngruppe von bis zu 8 Schülerinnen und Schülern statt.  
 Unterrichtet werden wöchentlich 90 Minuten. 
 Eine regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung. 



 Die Beförderung erfolgt privat durch die Eltern.  
 Die Anwesenheit eines Elternteils während der Förderstunde ist grundsätzlich 

erwünscht. 
 
Verfahren  

 Die Lehrkraft / Eltern stellen unter ausreichend liegende Rechtschreibleistungen 
fest.  

 Schriftliche Meldung (Anmeldebogen) der betreffenden Schülerin/ des betreffenden 
Schülers an die Leiterin der Rechtschreibschule durch die Lehrkraft. 

 Feststellung des Ausprägegrades der Rechtschreibschwierigkeit und der 
Fehlerschwerpunkte durch die Lehrkraft der Rechtschreibschule.  

 Meldung Kurs 1: bis Ende September  
 Meldung Kurs 2: bis Mitte Februar  
 Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler erfolgt nach Dringlichkeit des 

Förderbedarfs. 

 

  


